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I. Allgemeine Fragen 
 

1. Was ist die Telematikinfrastruktur (TI)? 

Die Telematikinfrastruktur (TI) vernetzt alle Akteure des deutschen Gesundheitswesens und 

gewährleistet den sicheren Austausch  von Informationen, da es vom öffentlichen Internet 

getrennt ist. Die TI ist ein geschlossenes Netz, zu dem nur registrierte Nutzer (Personen und 

Institutionen) mit einem elektronischen Ausweis Zugang erhalten. Mit der Einführung der 

elektronischen Gesundheitskarte und dem Aufbau einer sicheren, 

einrichtungsübergreifenden Kommunikationsinfrastruktur im Gesundheitswesen soll die 

Grundlage für einen sicheren Austausch wichtiger medizinischer Daten geschaffen werden. 

2. Wer betreibt die Telematikinfrastruktur?  

Der gesetzliche Auftrag der gematik GmbH gemäß §291a SGB V ist die Einführung, der 

Betrieb und die Weiterentwicklung der Telematikinfrastruktur im Gesundheitswesen, der 

elektronischen Gesundheitskarte (eGK) sowie zugehöriger Fachanwendungen für die 

Datenkommunikation zwischen Heilberuflern, Kostenträgern und Versicherten. Die gematik 

entwickelt die übergreifenden IT-Standards für die Einführung der elektronischen 

Gesundheitskarte sowie für den Aufbau und Betrieb einer bundesweiten, möglichst nahtlos 

zusammenarbeitenden und sektorübergreifenden Informations-, Kommunikations- und 

Sicherheitsinfrastruktur (Telematikinfrastruktur). Sie trägt dabei die 

Gesamtbetriebsverantwortung und ist für den  künftigen Wirkbetrieb zudem Testzentrum 

und Zulassungsstelle für alle industriellen Produkte der Telematikinfrastruktur. Gesellschafter 

der gematik sind die Spitzenorganisationen des deutschen Gesundheitswesens, also der GKV-

Spitzenverband, die Kassenärztliche Bundesvereinigung, die Kassenzahnärztliche 

Bundesvereinigung, die Bundesärztekammer, die Bundeszahnärztekammer, die Deutsche 

Krankenhausgesellschaft sowie der Deutsche Apothekerverband. 

3. Warum wird die TI eingeführt? 

Die digitale Datenautobahn TI soll alle Beteiligten im Gesundheitswesen wie Ärzte, 

Psychotherapeuten, Krankenhäuser, Kassenärztliche Vereinigungen, Apotheken und 

Krankenkassen miteinander vernetzen und den Datenaustausch auch über Sektorengrenzen 

hinweg erleichtern. Den Aufbau der TI regelt das Sozialgesetzbuch V und hier vor allem der § 

291a. 

4. Welche Anwendungen bieten die TI und die eGK?    

Die elektronische Gesundheitskarte (eGK) und die Telematikinfrastruktur (TI) bieten 

Versicherten sowie (Zahn-)Ärzten, Psychotherapeuten, Krankenhäuser und Apotheken 

verschiedene Anwendungen. Diese lassen sich gemäß §291a SGB V in Pflichtanwendungen 

und freiwillige Anwendungen unterscheiden. 
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Die Einführung der TI beginnt mit der Umsetzung des Versichertenstammdatenmanagements 

(VSDM). Diese Anwendung ist für Ärzte, Zahnärzte und Psychotherapeuten, die an der 

Versorgung gesetzlich Versicherter teilnehmen, verpflichtend. 

Über die Nutzung der meisten freiwilligen Anwendungen entscheiden Versicherte ganz allein. 

Nur mit ihrer Zustimmung können beispielsweise Notfalldaten auf der Karte hinterlegt oder 

eine versichertenbezogene Arzneimitteldokumentation angelegt werden. 

Zu den zukünftigen freiwilligen Anwendungen gehören u.a.: 

• Daten für die Notfallversorgung (Notfalldaten) 

• Elektronischer Arztbrief (eArztbrief) 

• E-Medikationsplan                                                                                                                                             

• Elektronische Patientenakte (ePatientenakte) 

• Elektronisches Patientenfach (ePatientenfach) 

 

5. Wer muss an der TI teilnehmen? 

 

Ärzte, Psychotherapeuten, Zahnärzte, Krankenhäuser und Apotheken 

 

6. Was muss ich jetzt machen? 

Ihr Softwarehaus ist Ihr erster Ansprechpartner für die Bestellung der Komponenten, bei 

Fragen zur Installation und der Klärung, wann Ihr Praxisverwaltungssystem (PVS) TI-fähig ist. 

Klären Sie vor Vertragsunterschrift und Vereinbarung des Installationstermins, ob alle 

notwendigen Komponenten wie Konnektor, VPN-Zugangsdienst, stationäres Kartenterminal 

und Praxisausweis (SMC-B Karte) lieferbar sind. 

 

7. Wie / wo / wann erhalte ich weitere Informationen? 

 

Auf unserer Internetseite unter www.kvb.de/ti finden Sie alle relevanten und aktuellen 

Informationen zur TI-Einführung sowie zu verfügbaren Komponenten und zertifizierten 

Praxisausweis-Anbietern.  Die KBV bietet auf ihrer Internetseite (www.kbv.de) in der Rubrik 

Service / Service für die Praxis / Praxis-IT / Telematikinfrastruktur/ Technische Ausstattung für 

die TI eine Übersicht zu den erteilten Zulassungen/Bestätigungen an. Zudem werden 

regelmäßige Rundschreiben mit wichtigen/ aktuellen Informationen zur Einführung der TI an 

alle Praxen versendet.  

 

8. Bis wann muss ich meine Praxis auf die TI umgestellt haben? 

 

Laut E-Health-Gesetz bis spätestens 01.07.2018, da ansonsten 1 % Honorarkürzung droht. 

Diese Frist wurde allerdings durch den Bundesrat am 3. November 2017 um ein halbes Jahr 

verlängert und auf den 1. Januar 2019 festgelegt. 
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9. Welche Alternative habe ich zur TI? 

 

Keine, den Sie sind nach § 291 Abs. 2b SGB V gesetzlich dazu verpflichtet. Schließen Sie Ihre 

Praxis nicht an die TI an, wird Ihr Honorar ab 01.01.2019 solange um 1% gekürzt, bis Sie Ihre 

Praxis an die TI angeschlossen haben und den VSDM-Abgleich durchführen. 

  

10. Was passiert, wenn ich meine Praxis nicht auf die TI umstelle? 

Ärzte sind nach einer vorgegebenen Frist (laut aktueller Gesetzgebung ab 1. Januar 2019) 

verpflichtet, die Versichertenstammdaten auf der Karte online zu prüfen und ggf. zu 

aktualisieren. Praxen, die diese Aufgabe nicht erfüllen, drohen Honorarkürzungen von 1 %. 

11. Ich gebe in Kürze meine Praxistätigkeit auf. Welche Übergangsfristen gibt es? 

Nach derzeitigen Informationen gibt es keine Übergangsfristen.  

12. Was ist das Versichertenstammdatenmanagement (VSDM)? 

 

Die Einführung der TI beginnt mit der Umsetzung des Versichertenstammdatenmanagements 

(VSDM). Die Anwendung ist für Ärzte, Zahnärzte und Psychotherapeuten, die an der 

Versorgung gesetzlich Versicherter teilnehmen, verpflichtend. 

Beim VSDM überprüfen (Zahn-) Ärzte und Psychotherapeuten in Echtzeit („online“), ob die 

auf der eGK gespeicherten Versichertenstammdaten aktuell sind bzw. ob überhaupt ein 

gültiges Versicherungsverhältnis besteht. Zu den Stammdaten gehören Daten des 

Versicherten, wie Name, Geburtsdatum, Anschrift und Versichertenstatus sowie ergänzende 

Informationen, z.B. zum Zuzahlungsstatus. Sie dienen Ihnen als Nachweis, dass der Patient 

versichert ist und als Grundlage für die Abrechnung der Leistungen. Diese Online-

Überprüfung ist bei jedem ersten Patientenkontakt im Quartal verpflichtend.  

13. Wie funktioniert das VSDM? 

 

Durch eine geschützte direkte Online-Verbindung der Praxis mit dem jeweiligen 

Versichertenstammdatendienst der Krankenkasse wird in Echtzeit („online“) geprüft, ob die 

auf der eGK eines Patienten gespeicherten Versichertenstammdaten aktuell sind bzw. ob 

überhaupt ein gültiges Versicherungsverhältnis besteht. Mit dieser Anwendung kann eine 

eGK ggf. auch aktualisiert oder gesperrt werden. Ein Austausch der Karte – zum Beispiel bei 

Adress- oder Statusänderungen – ist dann nicht mehr notwendig.  

Beispiel:  

Der Patient legt seine eGK am Empfangstresen vor. Die Karte wird in das E-Health-

Kartenterminal gesteckt. Sobald die Karte eingesteckt ist, beginnt automatisiert der 

Datenabgleich: Der Konnektor fragt über die TI beim Versichertenstammdatendienst der 

Krankenkasse an, ob die eGK gültig ist und ob die auf der eGK gespeicherten Daten aktuell 

sind. Ist die eGK gültig und sind neue Daten beim VSDM-Dienst vorhanden, werden die Daten 

auf der eGK aktualisiert. Der Prüfnachweis wird auf der Karte gespeichert, auch dann, wenn 

die VSDM-Daten noch aktuell waren. Nach dem Datenabgleich übernimmt das 
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Praxisverwaltungssystem (PVS) den Prüfnachweis der eGK und zeigt eine der folgenden 

Meldungen an: „Die Karte und die Daten sind aktuell.“ oder „Aktualisierte Daten liegen vor.“. 

Per Knopfdruck können die auf der eGK aktualisierten Daten auch in die Patientendatei der 

Praxis übernommen werden.  

Ist die eGK ungültig, zeigt das PVS eine entsprechende Meldung an. Es werden dann weder 

Daten noch Prüfungsnachweis auf die eGK geschrieben oder an das PVS übermittelt.  

Die eGK wird wie gewohnt aus dem Kartenterminal entnommen. 

 

14. Benötige ich auch einen elektronischen Heilberufsausweis (eHBA)? 

 

Für die verpflichtende erste TI-Anwendung VSDM ist kein eHBA notwendig. 

 

15. Wo kann ich einen elektronischen Heilberufsausweis (eHBA) beantragen? 

 
Das Antragsverfahren für den eHBA erfolgt ähnlich wie beim "normalen" Arzt- bzw. 

Psychotherapeutenausweis über die zuständige Landeskammer. 

• Bayerische Landesärztekammer 
• Psychotherapeutenkammer Bayern 

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer zuständigen Landeskammer und unter      

http://www.bundesaerztekammer.de/aerzte/telematiktelemedizin/earztausweis/faq/ 

sowie unter www.ehba.de.  

 

16. Stimmt es, dass z.B. “Bundestrojaner” u.U. auf unseren Praxisservern platziert werden 

können? 

 

Grundsätzlich ist es denkbar, dass auf jedes Gerät, das mit dem Internet verbunden ist, ein 

Trojaner installiert werden kann. Die Ursache liegt in der nicht komplett fehlerfreien 

Entwicklung von Betriebssystemen und Browsersoftware. Für bekannte Fehler werden 

kurzfristig aktuelle Fehlerbehebungen, so genannte Patches, von den Herstellerfirmen zur 

Verfügung gestellt. Der beste Schutz für Internet-Nutzer gegen Trojaner liegt daher im 

konsequenten und unverzüglichen Einspielen von Patches und Updates für Betriebssysteme 

und Browser. 

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (www.bsi.de) sowie der CERT-Bund 

(www.buerger-cert.de/) veröffentlichen bei Bedarf tagesaktuelle Informationen und 

Warnmeldungen.  

 

17. Gibt es eine Abhängigkeit der TI-Komponenten zum Betriebssystem der Praxis-PCs? 

  

 Nein, weder der Konnektor noch der VPN-Zugangsdienst benötigen ein definiertes 

 Betriebssystem in der Praxis. Sofern das PVS (auch schon heute) ein bestimmtes 

 Betriebssystem voraussetzt, kann dieses weiter verwendet werden. 
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II. Fragen zu Kosten und Finanzierung 

 

18. Wer übernimmt die Kosten für die Anbindung der Praxen an die TI? 

 

Nach § 291a SGB V muss der GKV-Spitzenverband die Ausstattungs- und Betriebskosten für 

die TI finanzieren. Die Details wurden in der „Vereinbarung zur Finanzierung und Erstattung 

der bei den Vertragsärzten entstehenden Kosten im Rahmen der Einführung und des 

Betriebes der TI gemäß § 291a Abs. 7 Satz 5 SGB V“ - kurz „Finanzierungsvereinbarung TI“ 

zwischen KBV und GKV-Spitzenverband geregelt.  

 

Die Finanzierungsvereinbarung ist auf der Homepage der KBV, unter Service/Service in der 

Praxis/Praxis-IT/Telematikinfrastruktur, veröffentlicht. 

 

19. Welche einmaligen Kosten für die Anbindung der Praxen an die TI werden erstattet? 

 

Um die TI nutzen zu können, werden verschiedene Komponenten und Dienste benötigt. Für 

die Erstausstattung wurden zwischen KBV und GKV-Spitzenverband folgende Pauschalen 

vereinbart:  

 

a) Erstausstattungspauschale „Konnektor“ und „stationäres Kartenterminal“ 

• Die Pauschale beinhaltet die Ausstattung einer Praxis mit einem Konnektor und 

einem/mehreren stationären Kartenterminals und kann je zugelassener 

Betriebsstätte berechnet werden.  

• Je nach Anzahl der Vertragsärzte in einer Praxis werden bis zu drei stationäre 

Kartenterminals erstattet. Demnach erhalten 

o Praxen mit bis zu drei Vertragsärzten eine Kostenerstattung für einen Konnektor 

und einen Kartenterminal. 

o Praxen mit vier, fünf oder sechs Vertragsärzten erhalten eine Kostenerstattung 

für einen Konnektor und zwei Kartenterminals. 

o Praxen mit mehr als sechs Vertragsärzten erhalten eine Kostenerstattung für 

einen Konnektor und drei Kartenterminals. 

 

• Die einmalige Erstattungspauschale für Konnektor und stationäres Kartenterminal 

setzt sich aus zwei Beträgen zusammen:  

o Erstattungsbetrag je stationärem Kartenterminal in Höhe von 435€.  

o Erstattungsbetrag für den Konnektor (mit Funktion für die qualifizierte 

elektronische Signatur) in Höhe von 2.620€ für das Quartal 3/2017.  

 

Wichtig: In den drei Folgequartalen (Quartal 4/2017 bis Quartal 2/2018) sinkt der 

Betrag für den Konnektor um jeweils zehn Prozent. KBV und GKV-Spitzenverband 

gehen davon aus, dass die Konnektor-Anschaffungskosten mit zunehmendem 

Wettbewerb der Hersteller sinken werden.     

Für die Höhe der Pauschale ist nicht das Quartal der Bestellung entscheidend, 

sondern das Quartal, in dem in der Praxis der erste Online-Abgleich der 

Versichertenstammdaten erfolgt ist.  

 



 

Seite 9 von 22 
 

 
Quelle: KBV-Praxisnachrichten  

 

b) Einmalige „TI-Startpauschale“ 

• Die Praxen erhalten eine einmalige TI-Startpauschale in Höhe von 900€.  

Damit werden Kosten erstattet, die im Zusammenhang mit der Einrichtung der 

Komponenten und Dienste entstehen (z.B. Praxisausfall während der Installation des 

Konnektors, Anpassung des Praxisverwaltungssystems, Schulung des Praxispersonals)  

 

c) Erstausstattungspauschale „mobiles Kartenterminal“  

• Der Erstattungsbetrag für ein mobiles Kartenterminal beträgt 350€.  

• Voraussetzungen für die Kostenerstattung eines mobilen Kartenterminals:  

o Vertragsarzt mit mind. halber Zulassung, der mind. drei Haus- und/oder 

Heimbesuche durchführt und/oder an einem Kooperationsvertrag nach § 119b 

SGB V (ambulante Behandlung in stationären Pflegeeinrichtungen) teilnimmt. 

o Ausgelagerte Praxisstätte (keine Kriterien) 

 

 

20. Warum Warum Warum Warum sinkt die sinkt die sinkt die sinkt die ErstausstattungspauschalErstausstattungspauschalErstausstattungspauschalErstausstattungspauschale derzeit schon, obwohle derzeit schon, obwohle derzeit schon, obwohle derzeit schon, obwohl    wegen fehlender wegen fehlender wegen fehlender wegen fehlender 

Komponenten noch gar kein VSDM möglich ist?Komponenten noch gar kein VSDM möglich ist?Komponenten noch gar kein VSDM möglich ist?Komponenten noch gar kein VSDM möglich ist? 

 

Nach Selbstauskunft der Industrie sollten erste Komponenten bereits im dritten Quartal 2017 

zur Verfügung stehen. Dieser Fall wurde in den Erstausstattungspauschalen berücksichtigt. 
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Die Pauschalen werden quartalsweise abgesenkt, weil im Laufe der Zeit mehrere Anbieter 

ihre Komponenten auf den Markt bringen werden. Dies wird sich voraussichtlich auf die 

Preisentwicklung auswirken. 

 

21. Was passiert, wenn sich die Preise nicht so entwickeln wie erwartet? 

 

Sollten sich die Preise anders als prognostiziert entwickeln, wird die KBV die Verhandlungen 

mit dem Spitzenverband der Krankenkassen zur TI-Finanzierung wieder aufnehmen. 

 

22. Welche Folgekosten werden erstattet? 

 

Für die Finanzierung des laufenden Betriebs erhalten die Praxen folgende Pauschalen:  

 

a) Betriebskostenpauschale „Wartung Konnektor/ VPN“ 

• Mit dieser Pauschale werden den Praxen Kosten für die Wartung/Updates des 

Konnektors und Gebühren für den VPN-Zugangsdienst erstattet. Die Erstattung 

erfolgt quartalsweise. 

• Von Quartal 3/2017 bis Quartal 2/2018 beträgt die Pauschale 298€ je Quartal. 

• Ab Quartal 3/2018 beträgt die Pauschale 248€ je Quartal.  

 

b) Betriebskostenpauschale „SMC-B Karte“ (Praxisausweis) 

• Quartalsweise wird eine Pauschale in Höhe von 23,25€ je SMC-B Karte erstattet.  

 

c) Betriebskostenpauschale „elektronischer Heilberufsausweis“ (eHBA) 

• Die Pauschale für den HBA beträgt 11,63€ pro Quartal.  

 

Hinweis: Im ersten Quartal der Nutzung werden die laufenden Betriebskosten ab dem 

Monat, in dem die Praxis an die TI angeschlossen ist, anteilig übernommen. 

 

23. Wie hoch sind die Kosten für die technische Ausstattung der Praxis? 

 

Laut Gesetz sind die Kassen verpflichtet, die Kosten für die Erstausstattung der Praxen zu 

übernehmen. 

 

Eine Aussage zur Preisentwicklung für die technische Ausstattung ist derzeit noch nicht 

möglich. Die Gesamtkosten setzen sich aus einer Reihe verschiedener Kosten zusammen, die 

sich final erst bestimmen lassen, wenn die Preisfindung der Industrieunternehmen 

abgeschlossen ist. 

 

Aktuell gibt es nun erste zugelassene Komponenten auf dem Markt.  Die einzelnen Preise 

lassen sich auf der Homepage der Anbieter einsehen.  
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Eine Übersicht der Zulassungen bietet die KBV auf ihrer Homepage an. Es ist geplant, diese 

Übersicht wöchentlich zu aktualisieren. 

http://www.kbv.de/media/sp/Zulassungsliste_TI_Komponenten.pdf 

 

Auch der eHBA ist bereits heute als Komponente erhältlich, detaillierte Informationen sind 

dazu auf der Homepage der Bundesärztekammer (BÄK) unter 

http://www.bundesaerztekammer.de/aerzte/telematiktelemedizin/earztausweis/faq/ 

verfügbar. Laut Information der BÄK belaufen sich die Kosten für einen eHBA auf ca. 85,-€ 

pro Jahr. Der eHBA wird über die Bayerische Landesärztekammer bzw. 

Psychotherapeutenkammer Bayerns beantragt. 

 

24. Welche Praxen haben Anspruch auf die Erstattung der Pauschalen für den Konnektor und 

stationäre Kartenterminals, die dazugehörige Betriebskostenpauschale und TI-

Startpauschale?  

 

Grundsätzlich hat jede Vertragsarztpraxis Anspruch auf Erstattung der Kosten für die 
erforderliche erstmalige Ausstattung und der für die TI-Nutzung relevanten Betriebskosten.  

Dies gilt, solange diese Praxis an die TI angeschlossen ist und das Versichertenstammdaten-

management (VSDM) im Sinne der Anlage 4a BMV-Ä (gültig ab 1. Juli 2017) durchführt.  

 

Als Vertragsarztpraxis im Sinne der TI-Finanzierungsvereinbarung gelten die an der 

vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzte und Einrichtungen nach § 95 Absatz 1 

Satz 1 SGB V, soweit eine eigene Betriebsstättennummer entsprechend der Richtlinie der 

KBV vergeben wurde (Richtlinie nach § 75 Abs. 7 SGB V zur Vergabe der Arzt-, 

Betriebsstätten- sowie der Praxisnetznummern).  

 

a) Erstausstattungspauschale für Konnektor und stationäre Kartenterminals  

• Anspruch auf die Erstausstattungspauschale für Konnektor und stationäre 

Kartenterminals haben alle Vertragsarztpraxen, die die eben genannten 
Voraussetzungen erfüllen. Die Pauschale kann für die Ausstattung je zugelassener 

Betriebsstätte berechnet werden.  

• Da größere Praxen Anspruch auf bis zu drei stationäre Kartenterminals haben, richtet 

sich die Höhe der Pauschale nach der Praxisgröße gemessen an der Anzahl der 

Vertragsärzte. Maßgeblich ist der kumulierte Zulassungsumfang aller in der Praxis 

tätigen Ärzte am letzten Tag des jeweiligen Quartals.  

• Die Höhe der Pauschale ist zusätzlich nach dem Zeitpunkt der erstmaligen Nutzung 

(erster Online-Abgleich der Versichertenstammdaten) gestaffelt – und nicht nach 
dem Zeitpunkt der Bestellung oder dem Zeitpunkt des Anschlusses. Die 

Erstausstattungspauschale wird jedes Quartal abgesenkt.  

• Bei den meisten Vertragsarztpraxen eignet sich als Nachweis für das durchgeführte 

VSDM der sogenannte Prüfnachweis, der mit der Abrechnung automatisch 

übermittelt wird. Bei Arztpraxen, die aufgrund ihres besonderen 

Versorgungsauftrages (z. B. Laborärzte, Anästhesisten, etc.) im Sinne der Anlage 4a 

BMV-Ä (gültig ab 1. Juli 2017) kein VSDM machen (können), muss ein vergleichbarer 

anderer Nachweis erfolgen, der den Anschluss an die TI belegt. Dieser Nachweis 
wurde noch nicht festgelegt. 
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b) TI-Startpauschale  

• Zusätzlich erhalten Praxen einmalig eine TI-Startpauschale, die ebenfalls je 
zugelassener Betriebsstätte berechnet werden kann. Diese bildet die Aufwände im 

Zusammenhang mit der Herstellung der Funktionsfähigkeit der Komponenten in der 

Arztpraxis ab (Installation, Schulungen / Einweisungen, Ausfallzeiten während der 

Installation, Anpassungen im PVS, Zeitaufwand für das VSDM während der 

Startphase).  

 

c) Betriebskostenpauschale für Wartung Konnektor / VPN  

• Für den laufenden Betrieb (Wartung / Updates des Konnektors, Gebühren für den 

sogenannten VPN-Zugangsdienst) erhalten die angeschlossenen Praxen jedes Quartal 

eine Betriebskostenpauschale. Die Höhe dieser Pauschale ist – im Gegensatz zur 

Erstausstattungspauschale – unabhängig von der Anzahl der Vertragsärzte, die in der 

Praxis tätig sind.  

• Die Pauschale wird quartalsbezogen gezahlt: Wenn Praxen im ersten Quartal ihrer TI-

Anbindung die TI nicht in allen drei Monaten nutzen, erhalten sie eine geringere 

Pauschale. Die Pauschale wird dann pro nicht genutzten Monat um ein Drittel 

reduziert.  

• Die Höhe der Pauschale reduziert sich für alle Praxen ab dem 3. Quartal 2018 durch 

die Einführung des günstigeren sogenannten 3. Konnektor. Der Anspruch auf Zahlung 

der Betriebskostenpauschale endet im Quartal der Beendigung der vertragsärztlichen 

Tätigkeit in der Praxis.  
 

Grundsätzlich ist bei der Höhe der Pauschalen zu berücksichtigen: Ergeben sich 

zwischenzeitlich neue Erkenntnisse über die Entwicklung der Marktpreise, nehmen KBV und 

GKV-Spitzenverband umgehend Verhandlungen zur Anpassung dieser Vereinbarung auf.  

 

25. Wer hat außerdem Anspruch auf die genannten Pauschalen?  

 
a) Ermächtigte  

Auch ermächtigte Ärzte können – in Abhängigkeit von ihrer jeweiligen Ermächtigung – 

Anspruch auf die TI-Ausstattung und Erstattung der Kosten zum Anschluss und Betrieb 

der TI haben. Dies gilt, sofern sie über eine Haupt- oder Nebenbetriebsstättennummer 

verfügen.  

 
b) Notdienstpraxen und andere regionale Besonderheiten  

Wie der Anspruch im Falle von regionalen Besonderheiten – insbesondere im Bereich des 

organisierten Notfalldienstes – geregelt wird, liegt im Verantwortungsbereich der 

jeweiligen Kassenärztlichen Vereinbarung. Ergänzende Regelungen durch die 

Gesamtvertragspartner sind möglich. Sobald uns hierzu detaillierte Informationen 

vorliegen, informieren wir Sie umgehend. 

 

26. Wer hat Anspruch auf mobile Kartenterminals samt Betriebskosten für SMC-B?  

 

a) Ausgelagerte Praxisstätten  
Von der KV genehmigte, ausgelagerte Praxisstätten, die über keine eigene 

Betriebsstättennummer verfügen, haben keinen Anspruch auf die Erstausstattungs-

pauschale für Konnektor und stationäre Kartenterminals.  
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Alternativ haben diese Praxisstätten Anspruch auf die Finanzierung eines mobilen 

Kartenterminals, inklusive der Betriebskosten für einen zusätzlichen Praxisausweis (SMC-

B Karte). 
b) Vertragsärzte  

Vertragsärzte haben Anspruch auf die Erstattung der Kosten für ein mobiles 

Kartenterminal, wenn sie mindestens einen Tätigkeitsumfang von 0,5 gemäß Zulassungs- 

und Genehmigungsbescheid haben und zusätzlich eine dieser Bedingungen erfüllen:  

 

• Sie haben mindestens drei Hausbesuche nach den Gebührenordnungspositionen 
(GOP) 01410, 01411, 01412, 01413, 01415, 01418 und 05230 im Vorquartal und / 

oder im aktuellen Quartal durchgeführt und abgerechnet.  

• Oder sie weisen den Abschluss eines Kooperationsvertrages gemäß § 119 b SGB V 

(Ambulante Behandlung in stationären Pflegeeinrichtungen), der den Vorgaben der 

Anlage 27 zum BMV-Ä entspricht, nach.  

 

27. Wer hat Anspruch auf eine Pauschale für den elektronischen Heilberufsausweis (eHBA)?  

 

Jeder an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmende Arzt in einer Vertragsarztpraxis, die 

an die TI angelschossen ist, hat Anspruch auf die Erstattung der Pauschale für die Betriebs-

kosten eines eHBA. Erstattet wird die Hälfte der monatlichen Kosten.  

Angegeben sind die Betriebskostenpauschalen in der Finanzierungsvereinbarung pro Quartal. 

Wie bei der Betriebskostenpauschale für die Wartung von Konnektor / VPN wird auch die 

Betriebskostenpauschale für den eHBA im ersten Quartal der Anbindung an die TI ab dem 

Monat, in dem die Praxis den ersten VSDM-Abgleich durchführt, anteilig pro Monat 

übernommen. Das heißt, sofern Sie im zweiten Monat eines Quartals den ersten VSDM-
Abgleich durchführen, reduziert sich auch hier die Pauschale um ein Drittel für den Monat im 

Quartal, in dem die TI noch nicht genutzt wurde.  

 

28. Wie bekomme ich die Kosten zurückerstattet? 

 

Wir werden Sie rechtzeitig über den Weg der Kostenerstattung informieren. Erst wenn alle 

Details aus der „Finanzierungsvereinbarung TI“ geklärt sind, kann das Vorgehen zur 

Beantragung und Auszahlung der Kostenerstattung geplant werden.    

 

29. Wieviel kostet ein elektronischer Heilberufsausweis (eHBA)? 

 

Detaillierte Aussagen über die Kosten können hier nicht gegeben werden, da Ihre zuständige 

Landesärztekammer bzw. Psychotherapeutenkammer als Ansprechpartner fungiert. 

Laut Information der Bundesärztekammer (BÄK) belaufen sich die Kosten für einen eHBA auf 

ca. 85,- € pro Jahr. 

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer zuständigen Landeskammer und unter      

http://www.bundesaerztekammer.de/aerzte/telematiktelemedizin/earztausweis/faq/ 

sowie unter www.ehba.de.  
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III. Fragen zur Technik 
 

30. Welche technische Ausstattung benötige ich? 

 

Neben einem regulären Internetanschluss benötigen Sie einen für die TI zugelassenen 

sogenannten Konnektor, ein für die TI zugelassenes stationäres Kartenlesegerät 

(sogenannter eHealth-Kartenterminal) und eine SMC-B Karte (Praxisausweis).  

Sofern Sie ein mobiles Kartenlesegerät im Einsatz haben, ist auch dieses durch ein für das 

VSDM bzw. TI zugelassenes mobiles Kartenlesegerät auszutauschen. 

  

Zudem gibt es weitere technische Komponenten, die von Ihrem Techniker bzw. Ihrem PVS-

Anbieter zur Verfügung gestellt werden. Hierzu zählen beispielsweise Gerätekarten, welche 

mit dem Konnektor und den eHealth-Kartenterminals ausgeliefert werden. 

 

Auch das Praxisverwaltungssystem (PVS) muss durch Ihren Anbieter angepasst werden, 

damit das Auslesen und ggf. Aktualisieren der Versichertenstammdaten möglich sind.  

 

31. Welche Anforderungen müssen die technischen Komponenten erfüllen?  

 
Die Komponenten müssen den Spezifikationen der Gesellschaft für Telematikanwendungen 

der Gesundheitskarte mbH (gematik) sowie den Sicherheitsvorgaben des Bundesamtes für 

Sicherheit in der Informationstechnik entsprechen. Detaillierte Informationen dazu stellt die 

KBV in Kürze zur Verfügung. 

 

32. Woher bekomme ich die erforderlichen technischen Komponenten? 

- Ihr Softwarehaus ist Ihr erster Ansprechpartner für die Bestellung der Komponenten, bei 

Fragen zur Installation und der Klärung, wann Ihr Praxisverwaltungssystem (PVS) TI-fähig 

ist.  

- Eine Übersicht der bereits zugelassenen Komponenten bietet die KBV auf ihrer 

Homepage an. Es ist geplant, diese Übersicht wöchentlich zu aktualisieren. 

http://www.kbv.de/media/sp/Zulassungsliste_TI_Komponenten.pdf  

 

- Eine Bestellung des Praxisausweises (SMC-B) direkt bei der KVB ist nicht möglich. Die 

Bestellung erfolgt über das Webportal des jeweiligen Kartenherstellers. Danach gibt die 

zuständige KV als sogenannte attributbestätigende Stelle, die vom Arzt gemachten 

Angaben bezüglich seiner Zulassung, für die Bestellung der Karte frei. Grundsätzlich kann 

nur ein zugelassener Arzt und Psychotherapeut für seine Betriebsstätte und 

Nebenbetriebsstätte die SMC-B Karte beantragen. Für Medizinische Versorgungszentren 

beantragt der ärztliche Leiter die Karte, unabhängig davon, ob er zugelassen oder 

angestellt ist. Die KV ist zudem für die ausgegebenen Karten sperrberechtigt, wenn die 

Grundlage der Attributsbestätigung nicht mehr gegeben ist.  

Das Procedere der Bestellung und der Versendung, sowie die Preisgestaltung der Karte 

obliegt dem jeweiligen Hersteller. Der erste Kartenhersteller auf dem Markt ist die 

Bundesdruckerei.  
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33. Was sollte vor der Beschaffung der Komponenten besonders beachtet werden?  

 

a) Achten Sie auf die Zulassung durch die gematik und QES-Funktionalität 
Es dürfen ausschließlich Komponenten (Konnektoren, stationäre und mobile 

Kartenterminals) verwendet werden, die durch die gematik zugelassen wurden. Diese 

und mindestens die nachfolgenden technischen Aspekte sollten vor dem Kauf unbedingt 
durch die Praxis geprüft werden. Mit dem ersten am Markt verfügbaren Konnektor wird 

noch keine qualifizierte elektronische Signatur (QES) möglich sein. Hier sollten Ärzte und 

Psychotherapeuten darauf achten, dass diese Funktionalität zu einem späteren Zeitpunkt 

kostenlos vom Hersteller nachgerüstet wird.  

 

b) Prüfen Sie die Zulassung des neuen Kartenterminals 
Eine besonders sorgfältige Prüfung sollte vor der Anschaffung eines stationären oder 

mobilen Kartenterminals stattfinden, da es auf dem Markt Hersteller/Geräte gibt, die mit 

der Bezeichnung „eHealth-Kartenterminal“ werben, obwohl diese gegebenenfalls die 
Zulassung für die TI noch nichterhalten haben.  

 

Eine Übersicht der bereits zugelassenen stationären Kartenterminals bietet die KBV auf 

ihrer Homepage an. Es ist geplant, diese Übersicht wöchentlich zu aktualisieren. 

http://www.kbv.de/media/sp/Zulassungsliste_TI_Komponenten.pdf 

 

Zulassungstermine für mobile Kartenterminals sind der KBV aktuell nicht bekannt. 

Momentan genutzte mobile Kartenterminals können bis auf Weiteres verwendet 

werden. 

 
c) Wenden Sie sich an Ihren PVS-Hersteller 

Darüber hinaus kann der Konnektor nur mit einem Praxisverwaltungssystem (PVS) 

„zusammenarbeiten“, das bereits die notwendigen Anpassungen an die TI erhalten hat. 

Ob dies auf das in der Praxis verwendete PVS zutrifft, sollte vor dem Kauf eines 

Konnektors geprüft werden. Ärzte und Psychotherapeuten sollten sich dazu an ihren PVS-

Hersteller wenden.  

Welche Anbieter bereits eine Bestätigung der gematik haben, dass sie für den Einsatz in 

der Telematikinfrastruktur geeignet sind, können Sie der Übersicht, welche die KBV auf 

ihrer Homepage anbietet, entnehmen. Es ist geplant, diese Übersicht wöchentlich zu 

aktualisieren. 
http://www.kbv.de/media/sp/Zulassungsliste_TI_Komponenten.pdf 

 

d) Bestellen Sie alle Komponenten in zeitlichem Zusammenhang 
Denn, die Höhe der Finanzierungspauschale richtet sich nicht nach dem Zeitpunkt der 

Bestellung, sondern nach der Inbetriebnahme. Sämtliche Pauschalen und Zuschläge, die 

die Krankenkassen Ihnen für den Anschluss und den Betrieb der TI zahlen, erhalten Sie 

erst ab dem ersten VSDM, also wenn Sie die erste elektronische Gesundheitskarte mit 

Ihrem neuen Kartenterminal eingelesen haben und dabei die Versichertendaten des 

Patienten auf der Chipkarte automatisch online geprüft wurden. 

Diese Regelung gilt auch für den Zuschuss zum elektronischen Heilberufsausweis. 
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34.  An meinem Praxisstandort ist kein Internet verfügbar. Was nun? 

 

Hier sind durch die Arztpraxis auch alternative Anschlusswege zu DSL zu prüfen (z.B. UMTS, 

LTE, Modem). Wenn diese Wege auch nicht funktionieren, sollte dies der KV nachgewiesen 

werden. Unabhängig vom (Online-VSDM) ist dennoch eine Ausstattung mit TI-Komponenten 

notwendig, um dauerhaft die vollständigen Versichertenstammdaten der eGK einlesen zu 

können. Zukünftig sollen die sensiblen Versichertenstammdaten (z.B. DMP-Kennzeichen) in 

einem verschlüsselten Bereich auf der eGK gespeichert werden, welcher nur durch eine SMC-

B Karte oder einen eHBA ausgelesen werden kann. Dafür ist entweder ein neues mobiles 

Kartenterminal oder der Konnektor in Kombination mit einem neuen stationären 

Kartenterminal notwendig. Auf einen VPN-Zugangsdienstprovider kann in diesem Fall 

verzichtet werden. 

 

35. Meine Praxis hat bisher keinen Internetanschluss. Wird mir nun auch ein Internetanschluss 

finanziert?     

 

 Die Kosten für die Einrichtung und den Betrieb eines Internetanschlusses zählen zu den 

 allgemeinen Praxiskosten einer Vertragsarzt- bzw. Vertragspsychotherapeutenpraxis. Sie sind 

 bereits in den Gebührenordnungspositionen des EBM enthalten.  

 Eine gesonderte Vergütung des Internetanschlusses sieht die Finanzierungsvereinbarung der 

 Telematikinfrastruktur nicht vor. Auch ist sie nicht Bestandteil der vereinbarten Pauschalen 

 für die Erstausstattung und die Betriebskosten. 
 

36.  Benötige ich weiterhin KV-SafeNet1? 

 

Aktuell und auch mit Start der TI benötigen Sie weiterhin Ihren KV-SafeNet Anschluss, da 

verschiedene Online-Dienste der KVB, wie z.B. das Mitgliederportal „Meine KVB“, die Online-

Abrechnung, das Dokumentenarchiv, usw. nur im Sicheren Netz der KVen zur Verfügung 

stehen. Diese Online-Dienste sollen nach und nach über die TI zur Verfügung gestellt werden.  

 

Viele KV-SafeNet Anbieter haben der KBV gegenüber ihre Absicht erklärt, auch in der TI 

weiterhin als Anbieter einer Hardware-VPN-Lösung zu agieren. KV-SafeNet Anwendern 

empfehlen wir daher, ihren KV-SafeNet Anbieter zu kontaktieren und sich nach den aktuellen 

Planungen über einen Einstieg in die TI zu erkundigen.  

Zudem sollten Sie Ihren KV-SafeNet Vertrag überprüfen. Laut KV-SafeNet-Richtlinie V 3.2 

haben Sie ein Sonderkündigungsrecht, sobald die TI verfügbar ist.  

 

37. Muss ich die von der KV erhaltene Förderung für KV-SafeNet zurückzahlen, wenn ich 

meinen Anschluss vor Ablauf der verpflichtenden drei Jahre kündige?  

 

Nein, in diesem Zusammenhang wird es keine Rückforderung der Fördersumme bei 

vorzeitiger Kündigung der KV-SafeNet Anschlüsse geben. 

                                                           
1 Bitte beachten Sie, dass KV-SafeNet nicht mit der Firma SafeNet, Inc., USA, in firmenmäßiger oder 

vertraglicher Verbindung steht. 
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38. Kann ich die TI gleichzeitig mit dem „normalen“ Internet nutzen? 

 

Hierzu sind noch keine Informationen verfügbar. 

 

39. Kann die TI mit einem Internet-Stick über das Mobilfunknetz verwendet werden?  

 

Grundvoraussetzung für die TI ist ein Internetzugang. Ein einfacher DSL-Anschluss reicht 

dabei aus. Verbindungen über UMTS oder LTE sind ebenfalls möglich. 

 

40. Was ist ein Konnektor? Wozu benötige ich einen Konnektor? 

 

Der Konnektor ist eine Art Router, ähnlich einem DSL-Router, allerdings auf einem deutlich 

höheren Sicherheitsniveau. Er ist mit den Kartenterminals und dem Praxisverwaltungs- bzw. 

Krankenhausinformationssystem verbunden und schafft den Zugang zur TI-Plattform. Der 

Konnektor stellt ein sogenanntes virtuelles privates Netzwerk (VPN) her, das es ermöglicht, 

elektronische Anwendungen unter Einsatz moderner Verschlüsselungstechnologien völlig 

abgeschirmt vom sonstigen Internet zu nutzen. Daneben erfüllt der Konnektor noch andere 

Sicherheitsaufgaben, beispielsweise die Verschlüsselung und die qualifizierte elektronische 

Signatur von Dokumenten. 

 

41. Muss ich meinen PVS-Hersteller informieren? 

 

Wir empfehlen Ihnen, sich bei Gelegenheit mit Ihrem PVS-Hersteller über folgende Themen 

auszutauschen, um über den aktuellen Stand informiert zu sein: 

- Ist das bei Ihnen eingesetzte PVS bereits an die Anforderungen der TI bzw. VSDM 

angepasst und funktionsfähig? 

- Wenn nein, bis wann werden die neuen Anforderungen umgesetzt?  

- Wieviel Zeit nimmt das Software-Update vor Ort in Anspruch? 

 

42. Muss ich mein altes stationäres Lesegerät austauschen, obwohl es ein eHealth 

Kartenterminal ist? 

 

Ja, dies ist der Fall. eHealth-Kartenterminal bedeutet lediglich, dass es sich um ein 

Kartenterminal handelt, welches für das Auslesen von eGKn zertifiziert ist. eGKn werden seit 

dem Jahr 2011 von den Krankenkassen an ihre Mitglieder ausgegeben. Ein Austausch 

derartiger Kartenterminals beim Übergang auf die TI gemäß § 291a SGB V ist notwendig, da 

die Geräte nicht migrationsfähig sind. Die Hersteller müssen die Geräte zunächst für die TI 

neu zertifizieren lassen.  

Aktuell sind noch keine derartigen Kartenterminals verfügbar.  

43. Muss ich mein mobiles Lesegerät austauschen? 
 

Da erst im Verlauf des Jahres 2018 mit neuen, für die TI zugelassenen mobilen 

Kartenlesegräten zu rechnen ist, können Bestandgeräte vorerst weiterverwendet werden. 

Die zukünftigen mobilen Kartenlesegeräte werden auch mit Heilberufsausweis und 
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Praxisausweis umgehen können. Dies ist notwendig, um später Daten von der eGK lesen zu 

können, die dort verschlüsselt abgelegt sind. Eine Verschlüsselung von schützenswerten 

Versichertenstammdaten (z.B. DMP-Kennzeichen) ist durch den 
Bundesdatenschutzbeauftragten gefordert und soll erfolgen, sobald eine flächendeckende 

Ausstattung mit (neuen) mobilen Kartenterminals sowie Praxisanbindungen an die TI 

vorhanden sind.  

 

44. Was ist ein „virtuelles privates Netzwerk“ (VPN)? 

 

Mit Hilfe einer speziellen Software (im Rahmen der TI im Konnektor konfiguriert) wird über 

das öffentliche Internet eine Ende-zu-Ende-Verbindung aufgebaut, d.h. die Daten werden in 

einem nach außen geschützten Tunnel verschlüsselt übermittelt. 

 

Nur die Kommunikationspartner, die zu diesem privaten Netzwerk gehören, können 

miteinander kommunizieren und Informationen und Daten austauschen. Durch das VPN 

werden Sicherheit der Authentizität, Vertraulichkeit und Integrität sichergestellt. 

Authentizität bedeutet die Identifizierung von autorisierten Nutzern und die Überprüfung der 

Daten, dass sie nur aus der autorisierten Quelle stammen. Integrität bedeutet, dass 

gewährleistet ist, dass die Daten nicht durch Dritte verändert wurden. Unabhängig von der 

Infrastruktur sorgen VPNs für die Sicherheit der Daten, die darüber übertragen werden. 

 

45. Benötige ich zusätzlich zu meinem Internet-/SafeNet-Anschluss einen VPN-Zugangsdienst? 

 

Ja, für den Zugang zur TI wird ein spezieller VPN-Zugangsdienst benötigt - ähnlich einem 

Internetprovider, der den Zugang zum Internet bereitstellt. Erster Ansprechpartner ist auch 

hier der PVS-Hersteller bzw. Systembetreuer der Praxis.  

Eine Übersicht der bereits zugelassenen VPN-Zugangsdienste bietet die KBV auf ihrer 

Homepage an. Es ist geplant, diese Übersicht wöchentlich zu aktualisieren. 

http://www.kbv.de/media/sp/Zulassungsliste_TI_Komponenten.pdf 

 

46. Gibt es eine Abhängigkeit der TI-Komponenten zum Betriebssystem (z.B. Windows oder 

Linux) der Praxis-PCs? 

  

 Nein, weder der Konnektor noch der VPN-Zugangsdienst benötigen ein definiertes 

 Betriebssystem in der Praxis. Sofern das PVS (auch schon heute) ein bestimmtes 

 Betriebssystem voraussetzt, kann dieses weiter verwendet werden." 
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IV. NEU:NEU:NEU:NEU: Fragen zum Praxisausweis (SMC-B Karte)  
 

47. Was ist der Praxisausweis und wofür benötige ich ihn (SMC-B Karte)?  

 

Damit sichergestellt ist, dass nur berechtigte Nutzer Zugang zur TI erhalten, benötigen alle 

Praxen und sonstigen medizinischen Einrichtungen einen elektronischen Praxis- 

beziehungsweise Institutionsausweis– in der IT-Sprache auch „Security Module Card Typ-B 

Karte“ genannt (kurz: SMC-B Karte). Mittels dieser Karte registrieren sich die Praxen als 

Institution im Gesundheitswesen. Neben dem Konnektor und dem stationären 

Kartenlesegerät ist der elektronische Praxisausweis somit eine zwingend erforderliche 

Komponente für den TI-Zugang. 

 

48. Wo kann ich den Praxisausweis bestellen?     

 

Den Praxisausweis (SMC-B Karte) können Sie nur über die Online-Portale zugelassener 

Kartenhersteller beantragen. Eine Bestellung direkt bei der KVB ist nicht möglich. Als erster 

Kartenhersteller ist derzeit die Bundesdruckerei zugelassen. Einen Link zum Antragsportal 

finden Sie auf unserer Internetseite unter www.kvb.de in der Rubrik Praxis/ IT in der Praxis/ 

Telematikinfrastruktur/ Praxisausweis.  

 

49. Wie geht es nach der Bestellung weiter?  

 

Nachdem der Antrag von Ihnen ausgefüllt und eingereicht wurde holt der Kartenhersteller 

bei der zuständigen KV die Bestätigung darüber ein, dass der Antragsteller tatsächlich 

Vertragsarzt bzw. -psychotherapeut oder ärztlicher Leiter eines MVZ ist und damit Anspruch 

auf einen Praxisausweis hat. So soll sichergestellt werden, dass nur berechtigte Nutzer 

Zugang zur TI erhalten.  

Anschließend erfolgt durch den Kartenhersteller die Produktion und Versand. In zwei bis drei 

Wochen wird Ihnen der Praxisausweis vom Kartenanbieter mit der Post per Einschreiben 

zugestellt. Die dazugehörige/n PINs erhalten Sie zeitlich versetzt in einem separaten 

Umschlag mit normaler Briefpost. 

Wichtig: Sobald Sie Ihren Praxisausweis und PIN-Brief erhalten haben, müssen Sie die Karte 

über einen Link im Online-Portal des Kartenherstellers innerhalb von vier Wochen 

freischalten.  

Nachdem die KVB Ihre Antragsdaten gegenüber dem Kartenanbieter bestätigt hat, erhalten 

Sie von der KVB ein separates Anschreiben mit dem wir Sie über die Freigabe Ihres Antrages 

und die weiteren Schritte informieren.  
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50. Wie viele Praxisausweise benötige ich?  

 

Lassen Sie sich wegen der Anzahl der zu bestellenden Praxisausweise am besten von Ihrem 

Systembetreuer beraten, da die erforderliche Menge von der jeweiligen Praxiskonstellation 

und technischen Infrastruktur abhängt. Laut TI-Finanzierungsvereinbarung wird lediglich ein 

Praxisausweis pro Betriebsstätte bzw. Nebenbetriebsstätte finanziert.  

Für die mobilen Kartenlesegeräte werden noch keine Praxisausweise benötigt.  

 

51. An wen kann ich mich bei Fragen zu dem Praxisausweis wenden?  

 

Bei Fragen zu Ihrem Praxisausweis oder PIN-Brief  wenden Sie sich bitte an Ihren 

Kartenhersteller.  

 

52. Welchen Praxisausweis (SMC-B) sollen Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen (MKG) mit 

Doppelzulassung nutzen? 

 

Aufgrund der Zugriffrechte für die MKG-Praxis ist es empfehlenswert, dort eine ärztliche 

SMC-B zu nutzen. Grundsätzlich steht es der Praxis aber frei, welche sektorale Karte sie 

nutzen möchte. 

Für spätere Anwendungen der Telematikinfrastruktur (TI), wie z. B. Organspendeerklärung 

oder andere Erklärungen des Versicherten, ist es für MKG-Praxen grundsätzlich sinnvoll, 

einen ärztliche Praxisausweis zu nutzen, da dieser über die hierfür notwendigen 

Zugriffsrechte verfügt (Zahnärzte erhalten aufgrund gesetzlicher Vorgaben keinen Zugriff auf 

Verweise über das Vorliegen von Erklärungen des Versicherten).  Für die Abrechnung ist es 

inhaltlich nicht relevant, ob ein ärztlicher oder zahnärztlicher Praxisausweis genutzt wird. Die 

Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung und die Kassenärztliche Bundesvereinigung 

empfehlen die Nutzung des ärztlichen Praxisausweises für MKG-Praxen aufgrund der 

Zugriffsrechte für aktuell anstehende bzw. geplante Anwendungen der TI.  

 

53. Müssen Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen mit Doppelzulassung den zahnärztlichen UND 

ärztlichen Praxisausweis nutzen? 

 

Nein, es wird nur ein Praxisausweis benötigt. Von der Kassenzahnärztlichen 

Bundesvereinigung und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung wird empfohlen, den 

ärztlichen Praxisausweis zu nutzen. 
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V. Weitere Fragen 
 

54. Ich bin Mund-Kiefer-Gesichtschirurg und bin sowohl ärztlich als auch zahnärztlich tätig. 

Was muss ich tun wenn ich eine Doppelzulassung habe (ärztliche und zahnärztliche)? 

 

In der Finanzierungsvereinbarung TI, vereinbart zwischen KBV und GKV-Spitzenverband, ist 

geregelt, dass Vertragsärzte, die gleichzeitig über eine vertragszahnärztliche Zulassung 

verfügen, nach den Regelungen der vertragszahnärztlichen Versorgung abrechnen.  

(§ 1, Abs. (4) Vereinbarung zur Finanzierung und Erstattung der bei den Vertragsärzten 

entstehenden Kosten im Rahmen der Einführung und des Betriebes der 

Telematikinfrastruktur gemäß § 291a Abs. 7 Satz 5 SGB V) 

Die technische Ausstattung ist über alle Sektoren hinweg einheitlich. Das heißt, es besteht 

kein Unterschied, ob es sich um eine Arzt-, Zahnarzt-, Psychotherapeutenpraxis oder ein 

Krankenhaus handelt. 

Ein Unterschied besteht für die Ausgabe der SMC-B Karte (siehe Frage 49).  

 

55. Muss ich als Laborarzt, Pathologe oder Anästhesist VSDM machen?     

 

Grundsätzlich besteht für alle Vertragsärzte die Pflicht am VSDM teilzunehmen, sofern es in 

Ihrem Versorgungskontext möglich ist. Im Falle einer Behandlung, in der ein persönlicher 

Arzt-Patienten-Kontakt (z. B. Laborüberweisung) nicht erfolgt, ergeben sich Ausnahmen aus 

Anlage 4a zum BMV-Ä, die KBV und die Krankenkassen bezüglich der Regelungen zum VSDM 

angepasst haben.  

In diesem Falle muss der Arzt kein VSDM durchführen. Sofern eine solche Ausnahme 

gegeben ist werden die Versichertenstammdaten auf der Grundlage der Patientendatei 

übernommen. Anästhesisten suchen häufig Patienten in der Praxis eines anderen Arztes auf. 

In diesem Versorgungskontext verwendet ein Anästhesist ein mobiles Kartenterminal.  

 Laborärzte und Anästhesisten werden dennoch für den Anschluss an die TI ausgestattet und 

 erhalten die entsprechende Förderung, damit sie andere Anwendungen in der TI als das 
 VSDM nutzen können. 

 

56. Was schützt die vorhandenen informationstechnischen Systeme von Ärzten, Zahnärzten 

und Apothekern vor Hacker-Angriffen?  

 
Ein Verbindungsaufbau in die Telematikinfrastruktur erfolgt immer aus den Systemen der 

Ärzte, Zahnärzte und Apotheker über den sogenannten Konnektor. Dieser schützt die Praxen 

bzw. Apotheken vor unberechtigten Zugriffen aus dem Internet und aus der 

Telematikinfrastruktur (TI), indem er die Kommunikation zwischen Praxissoftware, 

elektronischer Gesundheitskarte, Heilberufsausweis und TI koordiniert und verschlüsselt. 
Gleichzeitig schützt der Konnektor auch die Telematikinfrastruktur vor beispielsweise 

Schadsoftware in der Arztpraxis. Er erreicht diese grundlegenden Sicherheitseigenschaften 

auf der Netzebene durch Firewall-Funktionen, durch die Prüfung der Integrität und 
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Authentizität der Kommunikationspartner und auf der Anwendungsebene durch eine 

Strukturprüfung der eingehenden Daten.  

Durch die Zertifizierungsverfahren und die dafür notwendige Sicherheitsüberprüfung für die 

Herstellung und den Betrieb von Produkten der TI und Diensten gewährleistet die gematik, 

dass die sensiblen Informationen von Versicherten vor unbefugtem Zugriff sicher sind. 

Produkte wie die Gesundheitskarten und Kartenterminals müssen aufwändige Testverfahren 

bestehen, um eine Zulassung zur Telematikinfrastruktur zu erhalten. 

Daten verlassen eine Arztpraxis nur, wenn sie für die Übertragung durch die 

Telematikinfrastruktur verschlüsselt wurden. Unberechtigte können die verschlüsselten 

Daten während der Übertragung nicht lesen. Es dürfen nur berechtigte Personen auf die 

Daten des Versicherten zugreifen. Technisch und gesetzlich ist dies durch entsprechende 

Heilberufs- und Berufsausweise bzw. Ausweise der medizinischen Einrichtungen 

gewährleistet. Die Versicherten haben die Hoheit über ihre Daten und können den Zugriff 

gezielt freigeben. Er erfolgt durch Aushändigung und Freischaltung der eGK oder auch durch 

Vergabe einer Berechtigung für den Zugriff. Die Daten der Versicherten werden für die 

Gesundheitskarte versichertenindividuell verschlüsselt. Für Unberechtigte bleiben diese 

Daten unlesbar, da sie nur mit der eGK einer Person zugeordnet werden können. 

 Durchgeführte Gutachten und Analysen der Sicherheitsarchitektur bestätigen das hohe 

 Schutzniveau für die medizinischen Daten. Der Zugang über die Gesundheitskarte und die 

 Verschlüsselungs- und Anonymisierungstechniken sichern das Selbstbestimmungsrecht der 

 Versicherten. 

 

 


